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 Übersicht zum Heizungstausch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brennwert- / 
Niedertempe-

raturkessel 

Standard-
Heizkessel 

Mind. 3 
Wohnungen 

Max. 2 
Wohnungen, 
Eigentümer- 

wechsel 
nach 

01.02.2002 

Max. 2 
Wohnungen, 

am 01.02.2002 
von 

Eigentümer 
bewohnt 

Einbau Heizung 
vor 1991 

Einbau Heizung 
nach 1991, 

Heizung > 30 
Jahre 

Einbau Heizung 
nach 1991, 

Heizung < 30 
Jahre 

Einbau Heizung 
vor 1991 

Einbau Heizung 
nach 1991, 

Heizung > 30 
Jahre 

Einbau Heizung 
nach 1991, 

Heizung < 30 
Jahre 

Weiterbetrieb 
erlaubt 

Betriebsverbot 
2 Jahre nach 

Eigen-
tümerwechsel 

Betriebsverbot 
2 Jahre nach 

Eigen-
tümerwechsel 

Weiterbetrieb 
erlaubt 

Betriebsverbot Betriebsverbot 

Heizung geht 
kaputt 

Heizung darf 
nicht mehr 
betrieben 
werden 

Heizung kann 
ohne Auflagen 

repariert 
werden 

Heizung kann 
nicht repariert 

werden 

Heizung soll 
ausgetauscht 

werden 

Haus liegt in 
Gemeinde mit 

Wärmeplanung 

Haus liegt in 
Gemeinde 

ohne 
Wärmeplanung 

Ende 2044: 
Betriebsverbot 
für Heizungen 
mit fossilien 
Brennstoffen 

5 Jahre 
Übergangszeit, 
dazwischen ist 
Betrieb jeder 

Art von 
Heizung 
erlaubt 

Neue Heizung 
muss zu 
65 % mit 

erneuerbaren 
Energien 
betrieben 
werden 

Gas- oder 
Ölheizung darf 

eingebaut 
werden, 

verpflichtende 
Beratung vor 

Einbau  

Ab 2029: 
Mindestanteil 

erneuerbar 

Option 1: 
Anschluss an 
Wärmenetz 

Option 2: 
Wärmepumpe 

Option 3: 
Gas-/Ölheizung 

mit 
Biomethan/ 
Wasserstoff 

Option 4: 
Biomasse-

heizung 

Option 5: 
Stromdirekt- 

heizung 

Option 6: 
Hybridheizung 

Option 7: 
Solarthermie 

100 % 

Option 8: 
65% - Prozent -

Quote 

Weiterbetrieb 
erlaubt 


